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Europäischer Qualifikationenrahmen (European Qualifications Framework)

1. Begriffliche Grundlage

Der in Angriff genommene Europäische Qualifikationenrahmen (European Qualifications Framework) für den Hochschulbereich ist zu verstehen als eine auf Grundzüge beschränkte Beschreibung einerseits von Elementen, die Bildungs- und namentlich Studiengänge im Europäischen Hochschulraum gemeinsam haben sollen, und andererseits von Orientierungen, die der Herstellung von Transparenz und Vergleichbarkeit dienen sollen. Derartige Elemente und Orientierungen werden namentlich in den als Maßstäbe und als Zielcharakterisierungen wirkenden Beschreibungen von Arbeitsbelastung (workload), Niveau (level), Lernergebnissen (learning outcomes), Kompetenzen (competences) und Profil (profile) gesehen. Der Europäische Qualifikationenrahmen soll nach seiner Etablierung im Sinne eines „Meta-Rahmenwerks“ als übergreifendes und verbindendes Referenzsystem für zu entwickelnde nationale Qualifikationenrahmen fungieren. 

Verschlagwortet ausgedrückt, lässt sich daher der Europäische Qualifikationenrahmen auf der Ebene des zu ordnenden Europäischen Hochschulraums als „Systemkalibrierung“ und in Bezug auf die bündische Struktur der darin agierenden nationalen Systeme als „handlungsbegrenzende Standardisierung“ – zumindest in einem deskriptiven, wenngleich nicht notwendigerweise auch präskriptiven Sinne – verstehen.

Der allgemeinere Begriff des – nationalen oder, bei bildungsföderalistisch angelegten Staaten, subnationalen bzw. regionalen – Qualifikationenrahmens (qualifications framework) bezeichnet hingegen in der europäischen Diskussion eine systematische und nach außen kommunizierte Darstellung des Gesamtangebots an Qualifikationen oder sonstiger Lernleistungen in einem bestimmten System, der Beziehungen zwischen den Elementen, der erreichbaren Qualifikationen in diesem Angebot sowie der Übertrittsmöglichkeiten für den Lerner. Deshalb sind  Qualifikationen bei Darstellung eines Qualifikationenrahmens in diesem Sinne so zu beschreiben, dass der Gesamtbereich von Bildung, Bildungsangeboten und erzielbarer Teilleistungen bzw. Abschlüsse sowie deren Zusammenhänge verständlich gemacht wird, was zu einem multidimensionalen Bild führt. In diesem Sinne kommt der Terminus Qualifikationenrahmen dem deutschen Begriff des Bildungssystems und der in diesem vorhandenen Schnittstellen nahe. 

2. Politische Verankerung, Bezugnahmen und Prozesse

2.1. Der Auftrag

Die Schaffung des Europäischen Qualifikationenrahmens ist mit der Berliner Bologna-Folgekonferenz im Herbst 2003 in eine entscheidende Phase getreten. Diesen Rahmen zu entwickeln ist ein zentraler politischer Auftrag im Zuge der aktuellen Bologna-Agenda, wie das Berliner Communiqué zeigt:

„Die Ministerinnen und Minister empfehlen den Mitgliedsstaaten, einen Rahmen vergleichbarer und kompatibler Hochschulabschlüsse für ihre Hochschulsysteme zu entwickeln, der darauf zielt, Qualifikationen im Hinblick auf Arbeitsbelastung; Niveau, Lernergebnisse, Kompetenzen und Profile zu definieren. Sie verpflichten sich ferner, einen übergreifenden Rahmen für Abschlüsse im Europäischen Hochschulraum zu entwickeln.

Innerhalb eines derartigen Rahmens sollten Abschlüsse zu unterschiedlichen, festgelegten Ergebnissen führen. Die beiden Studiengänge des zweistufigen Systems sollten unterschiedliche Ausrichtungen und Profile haben, um einer Vielfalt von individuellen, akademischen und Arbeitsmarktanforderungen zu entsprechen. Die Abschlüsse des ersten Studienzyklus sollten im Sinne des Lissabon-Abkommens den Zugang zum zweiten Zyklus, Abschlüsse des zweiten Zyklus den Zugang zum Doktorandenstudium ermöglichen.“

Wie für die Umsetzung aller den Bologna-Prozess betreffenden Elemente geltend, legte das Berliner Communiqué in prozeduraler Hinsicht fest, dass eine Follow-up-Gruppe die Thematik des Europäischen Qualifikationsrahmens aufgreifen und konkreten Aussagen zuführen soll. Dieser Gruppe gehören Vertreter aller Mitglieder des Bologna-Prozesses und der Europäischen Kommission, ferner beratend der Europarat, die EUA, EURASHE, ESIB und UNESCO/CEPES an; darüber hinaus wurden die ENICs, NARICs und ECA konsultiert. Im Interesse der Funktionsfähigkeit beauftragte die Follow-up-Gruppe eine aus fünf Personen bestehende Arbeitsgruppe unter dänischer Leitung mit der Erarbeitung des Konzepts, die ihrerseits auf der Grundlage einer von ihr eingesetzten Vorbereitungsgruppe tätig wurde.

Inhaltlich gründet die Konzeptentwicklung der Arbeitsgruppe außer auf den Vorgaben des Berliner Communiqués auf der Maßgabe der Follow-up-Gruppe, dass Bezugspunkte für nationale Qualifikationenrahmen im Hinblick auf die Elemente Arbeitsbelastung, Niveau, Lernergebnisse, Kompetenzen und Profile namhaft zu machen seien, dass ein übergreifender Qualifikationenrahmen für den Europäischen Hochschulraum zu erarbeiten sei, und dass zentrale Prinzipien für Qualifikationenrahmen sowohl auf nationaler als auch auf europäischer Ebene zu etablieren seien. Selbstverständlich sind auch die angrenzenden Politikfelder zu berücksichtigen. Dazu zählt zunächst die im Bologna-Prozess seit dem Prager Communiqué explizit gemachte Förderung des lebensbegleitenden Lernens, aber auch die spätestens seit der Berliner Konferenz betonten Frage der Qualitätssicherung. 

Konkreter Erkenntnisgewinn zur Lösung der gestellten Aufgaben werden für den Hochschulbereich aus den in der Joint Quality Initiative (JQI; Nachweise unter www.jointquality.org) entwickelten so genannten Dublin Descriptors, dem schon in die zweite Phase getretenen Projekt Tuning Educational Structures in Europe und dem Trans-European Evaluation Project (TEEP) erwartet bzw. gezogen. Auch die schon entwickelten nationalen Qualifikationsrahmensysteme von Dänemark, Irland, England und Schottland wurden zu Rate gezogen.

Gewissermaßen als Kristallisationspunkte der damit aufgetragenen Arbeit finden öffentliche Konferenzen in einem weiten Teilnehmerkreis statt, in denen vorbereitende Expertenberichte zur Diskussion gestellt und empfehlende Beschlüsse gefasst werden. Für das hiesige Thema ist aus jüngster Zeit insbesondere die Kopenhagener Konferenz vom Januar 2005 bedeutsam, die auf Vorläufertagungen wie etwa der Kopenhagener Bologna Seminar on Qualification Structures in Higher Education in Europe im März 2003 (Nachweise unter www.bologna.dk), aber thematisch verwandt auch auf Konferenzen wie etwa derjenigen von Edinburgh vom Juli 2004 über Using Learning Outcomes zurückgreifen konnte. 

2.2. Der weitere Zusammenhang

Die Schaffung des Europäischen Qualifikationenrahmens für den Bereich der tertiären Bildung ist allerdings nicht ohne dessen Einbettung in weitere Bemühungen um Qualifikationenrahmen auf europäischer Ebene zu verstehen. Insoweit sind zwei Ansätze von zentraler Bedeutung. Sie verdienen in Zukunft verstärkte Aufmerksamkeit, weil sie in engem Zusammenhang mit dem Ziel stehen, die Durchlässigkeit zwischen den Bildungswegen und die Möglichkeit lebenslanger Bildung in flexiblen, offenen Bildungssystemen unter Einschluss der Anerkennung informellen und nichtformellen Lernens zu erhöhen.

Die Aktivitäten betreffend den die Hochschulbildung betreffenden Europäischen Qualifikationenrahmen finden zunächst ihre Parallele im so genannten Kopenhagen-Prozess, der unionsübergreifend die berufliche Bildung betrifft. Die diesbezügliche Kopenhagener Deklaration vom November 2003 fordert ähnlich, wie dies für den Bologna-Prozess im Hochschulbereich zutrifft, die 31 teilnehmenden Länder und die Sozialpartner in Bezug auf den Bereich der beruflichen Bildung auf zu ermitteln, wie Transparenz, Vergleichbarkeit, Übertragbarkeit und Anerkennung von Kompetenzen und bzw. oder Qualifikationen, und zwar sowohl zwischen verschiedenen Staaten und zwischen verschiedenen Niveaus, dadurch gefördert werden können, dass Referenzniveaus, gemeinsame Zertifizierungsprinzipien und gemeinsame Maßstäbe unter Einschluss eines Leistungstransfersystems für die – in einem weiten Sinne unter Einschluss von Hochschulbildung verstandene – berufsqualifizierende Bildung und Ausbildung entwickelt werden. 

Vor allem aber gehört zu den relevanten Bezugspunkten sowohl des Bologna- als auch des Kopenhagen-Prozesses die im März 2000 beschlossene so genannte Lissabon-Agenda der Europäischen Union, sich zur weltweit wettbewerbsfähigsten und dynamischsten wissensbasierten Gesellschaft zu entwickeln. Letztlich aus diesem Ziel ergibt sich die vom Europäischen Rat in Auftrag gegebene Positionierung in dem Zwischenbericht vom 26. Februar 2004 zum Thema „Education and Training“, einen europäischen, für die nationalen Systeme als Referenz dienenden Rahmen als Bezugspunkt für die qualitative Identifizierung und Anerkennung sämtlicher Abschlüsse zu schaffen, der in Anbetracht der europäischen Vielfalt auf der Maßgabe von Lernergebnissen und Kompetenzen aufbauen soll. Daran anknüpfend, richtete die Europäische Kommission im November 2004  eine Expertengruppe zu einem als übergreifend („overarching“) zu verstehenden Europäischen Qualifikationenrahmen (European Framework for Qualification – EFQ) ein. Sie soll noch im Jahre 2005 auf der Basis des Bologna-Prozesses und unter Berücksichtigung der vorhandenen Qualifikationen- und Kompetenzrahmen auf nationaler, europäischer und internationaler Ebene die konzeptionelle Grundlage des Europäischen Qualifikationenrahmens klären, der Europäischen Kommission bei der Sammlung und Analyse von sachdienlicher Information helfen, die Hauptkomponenten des Europäischen Qualifikationenrahmens identifizieren und dabei namentlich die Funktionen und Verbindungen zwischen gemeinsamen Bezugsniveaus, Lernergebnissen, Leitprinzipien und unterstützenden Instrumenten herausarbeiten, und schließlich den Kommunikations- und Entscheidungsprozess innerhalb der Europäischen Union unterstützen. Ziel ist es, bis etwa 2007 einen das Gesamtsystem der Bildung in Europa umfassenden Qualifikationenrahmen zu entwickeln, der die Schuldbildung, die Hochschulbildung und die berufliche Bildung umfasst. In diesen Zusammenhang gestellt, sind der Europäische Qualifikationenrahmen für den Hochschulbereich, der Teil des Bologna-Prozesses ist und um den es hier geht, und die Ergebnisse des angestoßenen Kopenhagen-Prozesses für den Bereich der beruflichen Bildung nur Teilelemente.

3. Motive und Zwecke

3.1. Schaffung des gemeinsamen Europäischen Raums

Die beschriebene Grundlegung im Bologna-Prozess, die im Berliner Communiqué besonders betont wird, und auch die starke Involvierung der Europäischen Union belegen, dass die Entwicklung des Europäischen Qualifikationenrahmens ein eminent bedeutsames politisches Anliegen ist. Das grundlegende Motiv, jedenfalls aus Sicht der Politik der Europäischen Union betrachtet, dürfte in der Erkenntnis liegen, dass die als zentral angesehene Lissabon-Agenda mit dem Ziel, Europa als wettbewerbsfähigste wissensbasierte Region der Welt zu positionieren, nur umzusetzen ist, wenn sich ergänzend zum europäischen Forschungsraum auch ein europäischer Raum des Lernens und Lehrens bildet. Erst dieser schafft nämlich die Voraussetzungen für möglichst praktikable Freizügigkeit von Erwerbstätigen in Europa, da sie zuverlässig die transnationale Akzeptanz von persönlichen Lernleistungen und von Abschlüssen fordert, die ihrerseits größtmögliche Transparenz, leichte Verstehbarkeit und eine tunlichst auf Kompatibilität der entscheidungsrelevanten Elemente angewiesene Vergleichbarkeit von Bildungsleistungen bedingt. Der Europäische Qualifikationenrahmen soll daher nicht nur die informelle Anerkennung durch Arbeitgeber, sondern auch die formelle Anerkennung von Studienleistungen und –abschlüssen im internationalen Verkehr auf der Basis der – die Europäische Union übergreifenden – Lissabonner Konvention von 1997 erleichtern. Dies gilt auch für die internationale formelle Anerkennung bei regulierten Berufen auf der Basis von Rechtsinstrumenten außerhalb der Lisabonner Konvention, namentlich EU-rechtlicher Normen. Insoweit geht es also nicht nur um ökonomische Interessen eines stetig weiter zu integrierenden Binnenmarktes, sondern auch allgemein in personaler Hinsicht um die Gewährleistung von transnationaler Freizügigkeit zur freien Entfaltung des Einzelnen und seiner Potentiale.

3.2. Verwirklichung allgemeiner Ziele von Hochschulbildung

Von der Agenda der Europäischen Union gelöst, finden sich diese praktischen Ziele im Wesentlichen auch als Ableitung aus den vier klassischen Zwecken von Hochschulbildung wieder. Als solche gelten nach einem inzwischen in Europa als herkömmlich anzusehenden Verständnis, wie es etwa der Europarat ständig vertritt und sich die für die Entwicklung des Europäischen Qualifikationenrahmens zuständige Arbeitsgruppe ausdrücklich zu eigen gemacht hat, mit gleicher Berechtigung: Vermittlung von Beschäftigungsfähigkeit (employability), was auch im Bologna-Prozess und dort gerade mit dem Zusatz betont wird, es sei Beschäftigungsfähigkeit auf dem europäischen Arbeitsmarkt zu gewährleisten; Vorbereitung auf aktive Teilnahme als Bürger einer demokratischen Gesellschaft (democratic citizenship); Leisten eines Beitrags zur persönlichen Entwicklung (personal development). Dazu tritt die Entwicklung und Bewahrung eines breiten und fortgeschrittenen Wissensfundus (knowledge base); dies vollzieht sich neben Wissenstradierung, die nicht nur aber insbesondere durch Lehre geschieht, auch im Wege der Wissenserweiterung namentlich durch Forschen, das den beanspruchten Rang als fortgeschrittenste wissensbasierte Region der Welt erst begründet, und durch die im Berliner Communiqué mittels Betonung der Doktoratsphase sowie der Interdependenz von Europäischem Forschungsraum und Europäischem Hochschulraum hervorgehobene Verbindung von Forschung und Lehre.

3.3. Verwirklichung des Bologna-Konzepts des Europäischen Hochschulraums

Schon der genannte Rückbezug auf klassische Bildungsziele macht auch deutlich, dass zugleich die Zwecke des Bologna-Prozesses angesprochen werden. Daher ist nur folgerichtig, dass die Realisierung des Bologna-Modells ebenso wie die Verwirklichung der vier klassischen Ziele von Hochschulbildung wesentliche Motive und Zwecke der Entwicklung eines Europäischen Qualifikationenrahmens sind und dies auch die eingesetzte Arbeitsgruppe als Grundlage der Konzeptentwicklung angenommen hat. Dies gilt für die klassischen Bildungsziele, soweit diese, wie erwähnt, zugleich die primären Ziele des Bologna-Studienmodells sind, und für das allgemeine Anliegen des Bologna-Prozesses, für Mobilität in allen ihren Dimensionen – räumlich im klassischen Sinne von Mobilität, zeitlich im Sinne von lebenslangem Lernen sowie Teilzeitstudium, und transversal im Sinne von Durchlässigkeit zwischen Bildungswegen und nichtformellen bzw. informellen Bildungserfahrungen (vergl. dazu den Beitrag von Sybille Reichert in diesem Handbuch unter D.3.3) – zu sorgen. Dies gilt aber auch für die technisch-instrumentellen Elemente des Bologna-Modells – zu denken ist namentlich an das ECTS –, die implizit voraussetzen, dass es ein gemeineuropäisches Referenzsystem gibt oder dass ein solches in einigen Hinsichten erst im Zuge des Bologna-Prozesses geschaffen werden soll. Insofern versteht sich die Entwicklung des Europäischen Qualifikationenrahmens als notwendiges Element zur Realisierung des Bologna-Modells und damit als vom Bologna-Prozess gebotene Erledigung des Auftrags, Transparenz und Verstehbarkeit von Studienleistungen und Abschlüssen zur Sicherung von gesamteuropäischer Mobilität und Beschäftigungsbefähigung herzustellen. Auf die Verbindung mit den allgemeinen Instrumenten des Bologna-Prozesses ist bei Darstellung der konkreten Inhalte und Kriterien des zu entwickelnden Europäischen Qualifikationenrahmens zurückzukommen, die bekanntlich ihrerseits im Berliner Communiqué und daher als Element des Bologna-Prozesses gelistet sind.

3.4. Qualitätssicherung und -erhöhung

Schließlich steht der Europäische Qualifikationenrahmen im Kontext von Qualitätssicherung und Qualitätserhöhung, also auch insoweit in Bezug zum Bologna-Prozess. Dies gilt primär deshalb, weil der Europäische Qualifikationenrahmen Elemente beschreibt, die – im Einzelfall interpretations- und konkretisierungsbedürftige – Parameter der Studiensystem- und Studiengangsplanung sind und daher deren Gestaltung in qualitativer Hinsicht beeinflussen. Daraus folgt auch mit Selbstverständlichkeit, dass die Beachtung des Europäischen Qualifikationenrahmens, jedenfalls soweit er in nationale Qualifikationenrahmen umgesetzt ist, ein Kriterium bei Evaluierungen und Akkreditierungen ist. Darüber hinaus führt die Mobilität in Europa, deren Förderung der Europäische Qualifikationenrahmen bezweckt, auch zur Qualitätsverbesserung durch Erhöhung der Wettbewerblichkeit der nationalen Systeme und Hochschulen. In dieser Betrachtungsweise kann der Europäische Qualifikationenrahmen auch als Teil eines Konzepts der „unternehmerischen Hochschule“ (entrepreneurial university) verstanden werden, die werbend auftritt.

3.5. Globale Positionierung

Damit verbindet sich als weiterer Zweck des Europäischen Qualifikationenrahmens, für Nichteuropäer erkennbar zu machen, was bei Wahrung von Unterschieden und Differenzierungen innerhalb Europas das verbindend Europäische an der Bildungsangeboten europäischer Hochschulen ist. Insofern geht es also um die äußere Dimension (external dimension) des Bologna-Prozesses: der Europäische Qualifikationenrahmen ist ein unerlässliches Mittel der Kommunikation in einer global wettbewerblichen Situation, das als Instrument zur Referenzierung der europäischen Bildungsangebote auf einer gemeinsamen qualitativ-deskriptiven Metaebene geradezu eine Bedingung dafür ist, dass die Diversität innerhalb Europas aufrechterhalten werden kann.

4. Inhalte und Kriterien

Der Europäische Qualifikationenrahmen soll sich in praktischer Hinsicht an den Eckpunkten Systemgliederung und Niveau der Systemelemente (level), Arbeitsbelastung (workload), Lernergebnissen (learning outcomes), Kompetenzen (competences) und Profil (profile) orientieren und zu diesen konkrete Aussagen machen. In einem technisch-operationalen Sinne stehen daher diese Begriffe und die dahinter stehenden Konzepte im Zentrum der Diskussion.

4.1. Systemgliederung und Niveau der Systemelemente (level)

Die grundlegende Charakterisierung eines Bildungssystems, auch des im Europäischen Qualifikationenrahmens zu konstituierenden, geschieht durch die Festlegung von abgeschlossenen Studienabschnitten. Diese werden im Sprachgebrauch des Bologna-Prozesses als Zyklus (cycle) bezeichnet; der Zyklus dürfte im Wesentlichen mit dem Begriff des Studiengangtyps bzw. der Studienstufe gleichzustellen sein. Die paneuropäische  Etablierung bestimmter Studienzyklen war das schon anfängliche Anliegen des Bologna-Prozesses, als in der Bologna-Deklaration 1999 für Hochschulstudien die Einrichtung von und Gliederung in zwei Hauptzyklen, im angelsächsischen System und nun in vielen Ländern Bachelor- und Masterstudienprogramme und –abschlüsse genannt, vorgesehen wurde; dazu trat im Berliner Communiqué die explizite Hinzufügung der Doktoratsstufe als eines dritten Studienzyklus. Ferner soll zugelassen werden, kurzzyklische Studien im Kontext von Bachelorprogrammen vorzusehen.

Eine solche gliedernde Beschreibung bleibt allerdings zunächst im Formalen. Sie besagt nichts ohne Charakterisierung des für den jeweiligen Studiengangstyps bzw. Bildungsstufe (cycle) zutreffenden Leistungsniveaus (level). Das Instrument zu deren Beschreibung in qualitativer Hinsicht bietet die Orientierung an Lernergebnissen (learning outcomes) und Kompetenzen (competences). Diese allerdings sind, wird von der Bestimmung der programmatischen und persönlichen Eingangsniveaus abgesehen, realistisch nur mit Rücksicht auf die Bestimmung des in dem jeweiligen Zyklus verfügbaren Quantums an Arbeitsleistung (workload) zu bestimmen.

4.2. Arbeitsbelastung (workload)

Arbeitsbelastung als das Kriterium, welches das niveaudefiniert gegliederte System quantitativ bestimmt, greift auf das Konzept des ECTS zurück und macht es als Determinante des Europäischen Qualifikationenrahmens dienstbar. Zu Grundsätzen der Bemessung der relevanten Arbeitsbelastung kann daher auf den das ECTS darstellenden Artikel verwiesen werden (vergl. den Beitrag von Volker Gehmlich in diesem Handbuch unter D.3.2). Wesentlich ist hier insbesondere, dass die gesamte von einem durchschnittlichen Studierenden für die Zeit, die für den Erwerb einer durch Absolvieren einer Studieneinheit zu erwerbenden bestimmten Kompetenz aufzuwenden ist; neben den Kontaktzeiten sind also auch die Zeiten aller auf die Studieneinheit bezogen in Eigenbeschäftigung zu erledigenden Arbeitsaufwendungen anzusetzen. Die nach näherer Bestimmung des ECTS definierten Einheiten sind die Leistungs-, treffender eigentlich Arbeitspunkte (credits). 

Die Arbeitsgruppe empfiehlt als Eckpunkte eines Europäischen Qualifikationenrahmens folgende Werte:

· Der erste Studienzyklus (cycle), der zum Bachelorabschluss führt, umfasst 180 bis 240 ECTS-Leistungspunkte;

· der zweite Studienzyklus, der zum Masterabschluss führt, umfasst 90 bis 120 ECTS-Punkte, von denen mindestens 60 durch Lehr- bzw. Lernleistungen auf dem Niveau des zweiten Studienzyklus liegen müssen;

· für den dritten Studienzyklus, der zum Doktorgrad führt, werden nicht notwendigerweise Leistungspunkte vergeben, so dass insoweit eine quantitative Rahmensetzung nicht stattfindet;

· soweit im Rahmen des ersten Studienzyklus kurzzyklische Studien vorgesehen werden, umfassen diese typischerweise etwa 120 ECTS-Leistungspunkte.

4.3. Lernergebnisse (learning outcomes) und Kompetenzen (competences): Grundlagen

Die Bestimmung der zyklencharakteristischen Merkmale ist der zentrale Punkt und zugleich der schwierigste Teil aller Bemühungen um die Bestimmung eines Qualifikationenrahmens; dies gilt auch für den europäischen. Diese Bestimmung ist in doppelter Weise zentral. Erst dadurch werden nämlich die im jeweiligen Bildungssystem konstituierten Zyklen bzw. Studiengangstypen nicht nur schlicht benannt und quantifiziert, sondern ihnen wird erst damit ein ihnen wesensgemäßer Inhalt zugewiesen. Ferner bedürfen erbrachte Leistungen in Gestalt von aufgewendeter Arbeit (workload) und daraus resultierenden zertifizierten Studienerfolgen (credits) der inhaltlichen Beschreibung des jeweiligen Niveaus (level), um sie als adäquaten Teilbeitrag zur Erreichung des ihm zugeordneten Bildungsziels identifizieren zu können, das seinerseits durch das seinem Standort im Bildungssystem (cycle) zugeordneten Niveau (level) definiert wird (vergl. hierzu und zum Folgenden auch Gehmlich unter D.3.2). Die Orientierung an Lernergebnissen bzw. Kompetenzen betrifft daher sowohl Studiengänge als Ganze als auch sie konstituierende Module als solche, und deshalb hat dieser Ansatz auch Auswirkungen auf das ECTS insofern, als Leistungspunkte innerhalb dieses Systems nicht nur quantitativ zu beschreiben sind, sondern im Hinblick auf das Niveau ihres Bildungsziels auch qualitativ; in diesem Sinne ist „ein Punkt nicht stets ein Punkt“. 

Vor die Wahl gestellt, inhaltlich das Wesen eines Studienzyklus bzw eines Moduls durch Bestimmung des ihm eigenen Niveaus zu beschreiben, indem entweder auf den Inhalt der Lehrbeiträge der Lehrenden (input) oder auf die zu erzielenden Lernergebnisse (learning outcomes) bzw. die zu entwickelnden Kompetenzen (competences) der Studierenden abgestellt wird, hat das Berliner Communiqué die Entscheidung für letzteres getroffen. Es hat damit, im Grundsatz mit wohl allgemeiner Billigung, dem Wechsel von der Lehrer- zur Lernerperspektive Rechnung getragen und versteht Hochschulbildung aus dem Anliegen und im Interesse des Bildung Suchenden. Die Suche nach Definitionsansätzen im Zuge der Entwicklung des Europäischen Qualifikationenrahmens folgt diesem Konzept. 

Erreicht wird dabei nicht nur, einen bildungspolitisch vernünftigen Ansatz zu identifizieren. Vielmehr macht dies die Entscheidung über die Vergleichbarkeit und Anerkennungsfähigkeit von Lernen im europäischen Kontext auch unabhängig von den je auf nationaler Ebene anzutreffenden Unterschieden der Bildungsinstitutionen, in denen diese Lernleistungen typischerweise erbracht werden. Überdies wird die Anerkennung informellen und nichtformellen Lernens erleichtert. Beides dient der Durchlässigkeit der Bildungswege sowohl innerhalb eines Landes als auch in internationaler Dimension, und lebenslanges Lernen wird gefördert.

Lernergebnisse (learning outcomes) werden im Zuge der Diskussion um den Europäischen Hochschulraum verstanden als Beschreibung dessen, was ein Lerner am Ende des zu definierenden Bildungsabschnitts wissen, verstehen oder tun können soll (Edinburgh Bologna Seminar 1-2 July 2004 on „Using Learning Outcomes“). Verschlagwortet wird dieser Ansatz mit der Feststellung, die zu erzielenden Lernergebnisse seien mit „can do“– Statements zu belegen bzw. zu beschreiben. Dabei wird die Orientierung an Lernergebnissen als Definitionsansatz sowohl auf konkrete einzelne Studienelement und die Ganzheit eines Studienprogramms bezogen als auch auf der systemischen Ebene auf den Standort eines Bildungsangebots im Bildungssystem als solchem und auf die Möglichkeit des Einzelnen, sich in diesem – potentiell lebenslang – sinnvoll zu bewegen und bisherige formelle, nichtformelle und informelle Lernleistungen zu integrieren. 

Kompetenzen (competences) sind in diesem Kontext die Fähigkeiten, die im Wissen, Verstehen und Handeln bestehen. Diese Fähigkeiten sind jeweils multidimensional zu verstehen, und zwar sowohl in der Dimension der allgemeinen fachübergreifenden Fähigkeiten (generic competences) intellektualer, sozialer und selbststeuernder Art als auch der Fachspezifik sowie der Wertorientierung.

In diesen Kontext gestellt, sind Qualifikationen zu verstehen als Zertifizierungen der Kompetenzen, die eine Person hat. 

Dem Prinzip folgend, die Definition von zu erreichenden Niveaus von Lernergebnissen und Kompetenzen abhängig zu machen, stellt allerdings die dann anzustellende operationable Beschreibung der konkret zu erzielenden Lernergebnisse und, damit zusammenhängend, der zu entwickelnden Kompetenzen eine besondere Schwierigkeit dar. Sie beruhen auf der Zweifelhaftigkeit von Kompetenzkonzepten (siehe dazu eindringlich die Ausführungen von R. Nägeli unter D.1.3 und die Kritik an den sog. Dublin Descriptors; zu diesen sogleich) als solcher und ferner auf der Notwendigkeit, einerseits konkrete Beschreibungen zu leisten, andererseits aber bei generell fungierenden Niveaubeschreibungen nicht in rigide Einengungen zu verfallen oder überkomplexe Deskriptorensysteme aufzustellen. Erklärtes Ziel bei der Entwicklung des Deskriptorensystems ist es daher, eher generelle Angaben zu machen, die kurz und leicht verständlich sind.

In der Praxis – dahingestellt sei hier, ob zu Recht oder sachlich angreifbar (vergl. dazu unten Pkt. 7.1) – orientiert sich die europäische Debatte zur Definition des Qualifikationenrahmens und der darin geltenden Bildungsstufen (cycles) mittels ergebnisbezogener (learning oucomes und competence) Beschreibung von spezifischen Niveaus (levels) an den so genannten Dublin Descriptors, die im Zuge der Joint Quality Initiative entwickelt wurden (www.jointquality.org). Sie basieren auf fünf Elementen: Wissen und Verstehen; Anwendung von Wissen und Verstehen; Urteilen; kommunikative Fertigkeiten; Selbstlernfähigkeit. Auf diese Elemente rekurrierend und diese strukturierend, sind die Dublin Descriptors gattungsartig auf die jeweilige Qualifikationsstufe bezogen und nicht auf spezifische fachwissenschaftliche oder berufliche Gebiete; insoweit müssen sie jeweils in Bezug zu deren spezifische Anforderungen gesetzt werden. Sie sind im Folgenden nach derzeitigem Diskussionsstand wiederzugeben. 

Wichtig ist es jedoch vorab, sich nicht nur der Bedeutung der dort entwickelten bzw. vertretenen Indikatoren im deskriptiven Sinne zu vergewissern. Vielmehr ist auch der Grad normativer Verbindlichkeit zu beachten, den die Dublin Descriptors bei der Bestimmung des Europäischen Qualifikationenrahmens haben sollen. Sie sollen nach Einschätzung der zur Bestimmung des Europäischen Qualifikationenrahmens eingesetzten Arbeitsgruppe nicht den Charakter von Vorschriften, also nicht normativ-verbindlich (prescriptive) sein; sie geben nicht Schwellenwerte bzw. Minimalerfordernisse wieder noch sind sie erschöpfend, ähnliche oder gleichwertige Charakteristika können hinzugefügt werden oder als Substitute dienen. 

4.4. Im Besonderen: Dublin Descriptors

Die Dublin Descriptors charakterisieren die jeweiligen Niveaus (levels) der Hochschulbildungsstufen (cycles) im zu entwickelnden europäischen Hochschulraum anhand von Lernergebnissen (learning outcomes) bzw. Kompetenzen (competences). Zu diesem Zweck bauen sie strukturell auf folgenden Elementen auf: Wissen und Verständnis; Anwendung von Wissen und Verständnis; Urteilen; kommunikative Fertigkeiten; Sozialkompetenz. Auf die Studienzyklen, wie sie im Bologna-Modell vorgesehen sind, zur Beschreibung der jeweils zugeordneten inhaltlichen Niveaus zugeordnet, ergibt sich folgende Charakterisierungsstufung:

a) Qualifikationen zur Bestimmung des Abschlussniveaus von Kurzbildungsgängen (short cycle) innerhalb der ersten Bildungsstufe:

· Ausweis von Kenntnissen und Verständnis auf einem Lerngebiet, das auf der allgemeinen Bildung der sekundären Bildungsstufe aufbaut und das typischerweise mit Lehrbüchern für Fortgeschrittene begleitet wird; die Kenntnisse untersetzen ein Arbeitsgebiet, die Persönlichkeitsentwicklung und fördern Studien zum Abschluss des ersten Hochschulbildungsstufe;

· Fähigkeit zur Anwendung des erworbenen Wissens und Verständnisses in beruflichen Zusammenhängen;

· Fähigkeit, Informationen zu finden und zu benutzen, um Antworten auf konkrete und abstrakte Probleme auf einem definierten Gebiet zu formulieren;

· Fähigkeit, über ihr Verständnis, ihre Fähigkeiten und Handlungen mit Fachkollegen, Vorgesetzten und den von ihnen zu Betreuenden zu kommunizieren;

· Fähigkeit, mit einiger Selbständigkeit weiterzulernen.

b) Qualifikationen zur Bestimmung des Abschlussniveaus der ersten Hochschulbildungsstufe (first cycle):

· Ausweis von Kenntnissen und Verständnis auf einem Lerngebiet, das auf der allgemeinen Bildung der sekundären Bildungsstufe aufbaut und das typischerweise, wenngleich mit Lehrbüchern für Fortgeschrittene begleitet, hinsichtlich einiger Aspekte die Vermittlung aktueller Erkenntnisse des jeweiligen Studiengebietes einschließt;

· Fähigkeit zur Anwendung des erworbenen Wissens und Verständnisses in einer Weise, die einen professionellen Arbeitsansatz zeigt, und Besitz von Kompetenz, die sich am Formulieren und Durchführen von Argumenten und Problemlösungen auf dem jeweiligen studierten Gebiet zeigt;

· Fähigkeit, Informationen zu sammeln und zu bewerten – in der Regel in Bezug auf das Studiengebiet –, um Urteile zu bilden, die ein Abwägen von relevanten sozialen, wissenschaftlichen und ethischen Fragen einschließen;

· Fähigkeit, Informationen, Ideen, Probleme und Lösungen sowohl dem Fachmann als auch dem Laien gegenüber zu kommunizieren;

· Entwicklung der Lernfähigkeit, die zum fortgesetzten Lernen mit einem hohen Grad an Selbständigkeit erforderlich ist.

c) Qualifikationen zur Bestimmung des Abschlussniveaus der zweiten Hochschulbildungsstufe (second cycle):

· Ausweis von Wissen und Verständnis, das auf der ersten Hochschulbildungsstufe gründet und dieses entweder ausweitet oder fortentwickelt, und das eine Grundlage oder Gelegenheit für Originalität bei der Entwicklung und bzw. oder Anwendung von Ideen bietet, und zwar oft in einem Forschungskontext;

· Fähigkeit zur Anwendung des erworbenen Wissens und Verständnisses sowie zur Problemlösung in einem neuen und nicht vertrauten Umfeld in einem breiteren – oder multidisziplinären – Kontext, der Bezug zum jeweiligen Studiengebiet hat;

· Fähigkeit, Informationen zu integrieren und mit Komplexität umzugehen, sowie Urteile auf der Basis unvollständiger oder begrenzter Informationen zu fällen, dabei aber Reflexion über soziale und ethische Verantwortung in Hinsicht auf die Anwendung ihres Wissens und ihrer Urteile einzuschließen;

· Fähigkeit, ihre Schlussfolgerungen and die sie stützenden Erkenntnisse sowie deren rationale sowohl dem Fachmann als auch dem Laien gegenüber klar und unzweideutig zu kommunizieren;

· Vorhandensein der Lernfähigkeit, die es gestattet, in einer Weise fortgesetzt zu lernen, die großenteils selbstgeleitet und autonom ist.

d) Qualifikationen zur Bestimmung des Abschlussniveaus der dritten Hochschulbildungsstufe (third cycle):

· Ausweis von systematischem Verständnis eines Studiengebietes und Beherrschung der Fertigkeiten und Methoden zur Forschung auf dem jeweiligen Gebiet;

· Ausweis der Fähigkeit, einen substantiellen Forschungsprozess mit wissenschaftlicher Sorgfalt thematisch und im Ablauf zu konzipieren, ihn umzusetzen und anzupassen;

· Leisten eines Beitrags mittels originärer Forschung, die die Grenze des Wissens ausdehnt, mittels einer substantiellen Arbeit, die zumindest teilweise nationaler oder internationaler referierter Publikation würdig ist;

· Fähigkeit zur kritischen Analyse, Bewertung und Synthese neuer und komplexer Ideen;

· Fähigkeit, mit Fachgenossen und der Wissenschaftlergemeinschaft im weiteren Sinne sowie mit der Gesellschaft im Allgemeinen über das Fachgebiet zu kommunizieren;

· Erwartung der Fähigkeit, in akademischem und beruflichem Zusammenhang den technischen, sozialen oder kulturellen Fortschritt in einer wissensbasierten Gesellschaft zu fördern.

4.5 Profil (profile)

Der Begriff Profil bezeichnet nach dem dem Europäischen Qualifikationenrahmen zugrundegelegten Verständnis das von einem Lernangebot und namentlich einem Studiengang thematisierte Fachgebiet bzw. die inter- oder transdisziplinär in einem Lernvorgang verbundenen Fachgebiete, aber auch das Vorhandensein einer spezifischen Schwerpunktsetzung bzw. Zielvorgabe, namentlich im Sinne angewandter Berufsbezogenheit im Unterschied zu stärker akademisch-theoretischen Studien. 

Die Arbeiten zum Europäischen Qualifikationenrahmen blenden allerdings Festlegungen („subject benchmark statements“) in Bezug auf das so definierte Gebiet der Profile aus. Sie verweisen dazu nicht nur darauf, dass dies Gegenstand anderer Verfahrenszuständigkeiten sei, wie namentlich des Tuning-Projekts. Sie halten die Ermittlung von Profilen in diesem Sinne mit Rücksicht auf die Natur von Wissenschaft als eines sich unbegrenzt weiterentwickelnden Erkenntnisprozesses auch für einen unendlichen Prozess, und zwar sowohl in Bezug auf gegebene Wissenschaftsdisziplinen als auch im Hinblick auf die fortwährende Verschiebung der Grenzen von Wissenschaftsgebieten und der Entwicklung von Inter- und Transdisziplinarität. Ein gewisses Maß an Offenheit sei daher akzeptabel, auch wenn sich in einigen Gebieten Präzision empfehle. Insgesamt wird daher, aber auch in Anerkennung der diesbezüglichen einzelstaatlichen Souveränität, auf nationalstaatliche Regelungen verwiesen.

Diese Zurückhaltung ist, soweit Profil im vorbezeichneten Sinne verstanden wird, in der Sache verständlich, aber dennoch in Anbetracht des Auftrages im Berliner Communiqué, auch in Bezug auf Profile im Zuge des Bologna-Prozesses zu einer Taxonomie zu kommen, nicht selbstverständlich. So wäre etwa eine Aussage zu Profilen im Sinne der Unterscheidung zwischen sogenannten „academic“ und „professional“ Studienprogrammen bzw. Abschlüssen durchaus denkbar, da es sich insoweit um generisch-typologische Aussagen nicht fachspezifischer Art handeln würde, wie sie dem Konzept des Europäischen Qualifikationenrahmens sonst auch zugrunde liegen. Aus Sicht von Ländern mit einem dualen Hochschulsystem, in dem Universitäten und Fachhochschulen existieren, aber an sich auch unabhängig von einer derartigen institutionalisierten Gliederung dürfte die damit angesprochene Profilierung bzw. deren Beschreibung durchaus von Interesse sein; zumindest in der deutschen Debatte spielt sie eine recht erhebliche Rolle.

Allerdings dürfte die als Profilbeschreibung in der deutschen Diskussion antithetisch gebrauchte Unterscheidung in wissenschaftsorientierte und praxisorientierte Studiengänge wenn nicht änderungs-, so doch dringend klärungsbedürftig sein. Dazu zwingt nicht nur die Erfahrung, dass diese Distinktion bei dem Versuch, sie zur Klassifizierung von Studienangeboten tatsächlich zu verwenden, oft nicht plausibel gelingt, weil richtigerweise Studiengänge häufig beide Zwecke verfolgen. Zur Überprüfung dieses Ansatzes, zumindest der gewählten irreführenden oder bestenfalls nichtssagenden Begriffe, veranlasst aber auch eine der essentiellen Erwartungen an alle – einschließlich der sogenannten akademischen – Studienangebote im Sinne des Bologna-Modells, zur Berufsbefähigung beizutragen und daher auch in dem Sinne praktisch zu sein, wobei Berufsbefähigung auch bei den sogenannten akademischen Programmen vernünftigerweise nicht nur als auf die Regeneration von wissenschaftlichem Personal für Hochschulen und Forschungseinrichtungen beschränkt zu verstehen ist. Dies entspricht nicht nur akademischer Tradition und Praxis auch der Universitäten – und zwar schon seit den Zeiten Humboldts um 1810, als sich der preußische Staat gewiss keine „unpraktische akademische Theorie“ leisten konnte und wollte –, sondern ebenso der Erwartung der Öffentlichkeit, wie sie etwa § 2 des deutschen Hochschulrahmengesetzes ausspricht. Nicht zuletzt ist auch wissenschaftlich die Unterscheidung in Theorie und Praxis in dem Sinne, dass es sich dabei um Antithesen handele, verfehlt, wie spätestens seit Kants Untersuchung „Über den Gemeinspruch: Das mag in der Theorie richtig sein, taugt aber nicht für die Praxis“ bekannt ist. Denn tatsächlich ist eine gute Theorie ein Kondensat praktischer Erfahrung, das Projektion künftiger Praxis gestattet und erleichtert, und leistet sie das nicht, beruht dies in den Worten von Kant nicht auf dem Gegensatz von Theorie und Praxis, sondern auf einem Zuwenig an Theorie.

Unabhängig von der Begrifflichkeit, der Frage der institutionellen Verortung und ohne Werturteil, das das eine als vergleichsweise höherwertig statt nur als andersartig charakterisiert, kommt es bei der Profilierung, die gewöhnlich mit „akademisch“ und „praxisorientiert“ verschlagwortet wird, richtigerweise auf die folgende Differenzierung an, die an die genauere Bestimmung unterschiedlicher Bildungsziele und, damit verbunden, unterschiedlicher Kompetenzprofile unterschiedlicher Zielgruppen im Hinblick auf die Eigenart der jeweils von ihnen zu erfüllenden Aufgaben anknüpft:

Ein – unpassenderweise oft „akademisch“ genanntes und vielleicht besser „forschungsbetreibend“ zu nennendes – Studium bezweckt, Personen zu bilden, die unternehmerische, soziale, politische und künstlerische Innovation leisten können und bei deren praktischer Umsetzung leitend tätig sind. Zu diesem Zweck ist über die Vermittlung von fachlichem Wissen und Selbstlernfähigkeit hinaus zusätzlich die Entwicklung von Metakompetenzen erforderlich. Dazu gehört insbesondere Förderung von Kreativität und Methodik zur Erschließung des Neuen, Systemverständnis zur Verortung von Erkenntnis, inter- und transdisziplinäres Vermögen zu fachlich und sozial integrierendem Denken und Arbeiten, Prämissenbewusstsein hinsichtlich des Wissens um Geltungsgrenzen und als Voraussetzung für die Möglichkeit oder Notwendigkeit der Systemüberschreitung. Diese intellektuellen Fähigkeiten müssen durch personale Qualitäten unterstützt sein, die die notwendige soziale Interaktivität der Erkenntnis- und Umsetzungsvorgänge unterstützen. 

In – ebenso unpassend oft „praxisorientiert“ genannten und vielleicht besser „forschungsbasiert“ zu nennenden – Studiengängen geht es um die Bildung von Menschen, die Aufgaben in wissenschaftlich fundierten Tätigkeitsfeldern qualifiziert lösen können, indem sie wissenschaftlich gewonnenes Bestandswissen in casu anwenden und es systemimmanent von Fall zu Fall fortdenken. Die berufliche Qualifikation wird hier insbesondere durch das Vorhandensein von wissenschaftsbasiertem Fachwissen und in Bezug auf dieses von Weiterbildungs- und Operationalisierungsfähigkeit bestimmt.

Abgesehen von der Engführung der Debatte um Profilbildung auf die vorgenannten zwei Parameter sollte übrigens nicht vergessen werden, dass sich auch andere Profilierungen entwickeln lassen. So mag beispielsweise ein dezidiert international ausgerichtetes Programm auch mit solchem Profil auszuweisen sein; im Zuge der Entwicklung von so genannten Joint Programmes wird sich dies etwa anbieten.

5. Zusammenfassender Systemüberblick

Werden Gegenstand und Bestimmungsansatz des Europäischen Qualifikationenrahmens bei Zugrundelegung der obigen Darstellung übersichtshalber in einer Graphik kurz als System zusammengefasst, so ergibt sich ein Bild etwa der folgenden Art:

Der Europäische Qualifikationenrahmen: Systemüberblick


















6. Bezüge zum nationalen Qualifikationenrahmen

Der Europäische Qualifikationenrahmen muss durch einen jeweiligen nationalen Qualifikationenrahmen untersetzt werden. Diese sind in Angriff genommen.

6.1 Verbindlichkeitscharakter

Die Arbeit an diesen muss von der richtigen Einschätzung der Verbindlichkeitswirkung des Europäischen Qualifikationenrahmens ausgehen. Dieser versteht sich als nicht präskriptiv oder regulatorisch, sondern als Bezugspunkt (reference point) der zu entwickelnden nationalen Systeme. Der Europäische Qualifikationenrahmen hat daher keine Verbindlichkeit im Sinne einer Rechtsnorm, wie bei einer Emanation im Zuge des ebenfalls nicht mit Rechtsverbindlichkeit ausgestatteten Bologna-Prozesses auch nicht anders zu erwarten ist. 

Dies bedeutet jedoch nicht, dass der Europäische Qualifikationenrahmen nicht dennoch Verbindlichkeiten auf anderen Ebenen erzeugt. So entstehen Verbindlichkeiten in einem politischen Sinne einer Willensbindung der politischen Akteure des Bologna-Prozesses schon dadurch, dass diese sich durch Unterzeichnung des Bergener Communiqués dazu bekennen, ihre innerstaatliche Arbeit im Rahmen des Bologna-Prozesses zu gestalten, zu dem spätestens seit der Berliner Konferenz von 2003 und ganz eindeutig mit der Bergener Konferenz auch der hier beschriebene Europäische Qualifikationenrahmen gehört.  In der Sache selbst entsteht ein Handlungsdruck, sich am Europäischen Qualifikationenrahmen zu orientieren, ferner dadurch, dass anderenfalls praktische Nachteile für die Anerkennung von nationalen Abschlüssen drohen, weil die Validierung von erworbenen Qualifikationen wegen der Intransparenz, die das Abweichen vom Europäischen Qualifikationenrahmen zur Folge hat, im Hinblick auf Anerkennungsentscheidungen auf der Grundlage der Lissabonner Konvention oder anderer, namentlich für regulierte Berufe geltender Rechtsinstrumente, aber auch für die informellen Einstellungsentscheidungen von Arbeitgebern zwar nicht unmöglich sein mag, aber doch erhöhten Begründungs- und Prüfungsaufwand erfordert. Schließlich wird der damit aus Sicht der Studierenden eintretende Nachteil mangelnder transnationaler Mobilität und der Benachteiligung auf dem internationalen Arbeitsmarkt in einem wettbewerblich agierenden internationalen Hochschulsystem Druck dahingehend ausüben, die die Akzeptanz der Abschlüsse erhöhende Referenz der nationalen Qualifikationen zum Europäischen Qualifikationenrahmen zu gewährleisten.

Im Ergebnis stellt sich die Lage wie folgt dar: Von Rechts wegen ist zwar ein eigenständiger nationaler Qualifikationenrahmen zulässig, aber aus vielen Gründen ist de facto eindeutig indiziert, diesen als Ausgestaltung des Europäischen Qualifikationenrahmens zu organisieren und auf Letzteren zu beziehen. Das Resultat dürfte daher in der Regel ein nationaler Qualifikationenrahmen sein, der zumindest prinzipiell und in den wesentlichen Strukturen die im Bologna-Prozess vorgesehene Studiengangszyklen und dazu gehörigen Qualifikationen nach inhaltlicher Maßgabe der Elemente, die hier für den Europäischen Qualifikationenrahmen quantitativ und qualitativ nach Lernergebnissen und erworbenen Kompetenzen beschrieben wurden, konkretisierend abbildet und dann auf innerstaatlicher Ebene mit Rechtsverbindlichkeit versieht. Unbeschadet dessen mag aber ein nationaler Qualifikationenrahmen auch in gewissem Umfang unter Inkaufnahme aller Nachteile, die das Abweichen vom Europäischen Qualifikationenrahmen für die internationale Anerkennung der Abschlüsse und daher für die Mobilität der Graduierten mit sich bringt, Lern- und Studieneinheiten abweichenden Zuschnitts und anders orientierter qualitativer Beschreibung ohne Bezug zum Europäischen Qualifikationenrahmen zulassen. Allerdings dürfte dringend anzuraten sein, dies zu unterlassen oder allenfalls auf Fälle zu beschränken, in denen besonders wichtige Gründe eine solche Abweichung zwingend rechtfertigen.

6.2 Verfahren und Kriterien

Die Zuständigkeit für die Erarbeitung des jeweiligen nationalen, bzw. bei bildungsföderalistischen Systemen der regionalen Qualifikationenrahmen liegt bei den jeweiligen Staaten oder Regionen. Am Ende soll eine Selbstzertifizierung stehen, mit der der befasste Staat bzw. die Region die Art und den Umfang der Vereinbarkeit des erarbeiteten nationalen bzw. regionalen Qualifikationenrahmens mit dem Europäischen Qualifikationenrahmen bescheinigt; eine transnationale Stelle soll mit dieser Frage nicht betraut werden. Wechselseitiges Vertrauen ist daher gefordert, aber auch überprüfbare Vertrauenswürdigkeit. Dem soll die Beachtung der folgenden Grundsätze dienen.

Generell gilt als Leitfaden: Es muss nachweislich ein Prozess organisiert werden, der auf die Ausrichtung des zu schaffenden nationalen oder regionalen Qualifikationenrahmens auf den Europäischen Qualifikationenrahmen achtet. Ferner ist als Ergebnis dieses Prozesses nachzuweisen, dass dies sowohl auf der Ebene des nationalen bzw. regionalen Qualifikationenrahmens als solchem mit Erfolg geschehen ist, als auch, dass die jeweiligen konkreten Lernangebote zuverlässig dem nationalen bzw. regionalen Qualifikationenrahmen zugeordnet werden.

Hinsichtlich der Organisation des Verfahrens und der Verantwortung für dieses bedeutet dies: Die Zuständigkeit der mit der Entwicklung und Verabschiedung des nationalen bzw. regionalen Qualifikationenrahmens betrauten Stellen muss von dem für die Hochschulbildung zuständigen Ministerium bzw. der sonst verantwortlich zuständigen staatlichen Körperschaft geregelt sein. Der nationale bzw. regionale Qualifikationenrahmen muss als Ergebnis muss demgemäß letztlich von einer staatlichen Stelle verantwortet sein. 

Die in dem Entwicklungs- und Selbstzertifizierungsprozess anzuwendenden Kriterien sollen in der Weise definiert werden, dass die Minimalerfordernisse eingehalten werden, die nötig sind, damit der nationale bzw. regionale Qualifikationenrahmen von den Partnern im Bologna-Prozess und den sonstigen Partnern im Europäischen Hochschulraum akzeptiert werden. Dies bedeutet namentlich, dass das zu schaffende Qualifikationenrahmenwerk nachweislich lernergebnisorientiert definiert wird. Es muss, an diesen Ansatz anknüpfend, zwischen den im nationalen bzw. regionalen Qualifikationenrahmen vorgesehenen Qualifikationen und den Zyklendeskriptoren, die im Europäischen Qualifikationenrahmen definiert sind, ein klarer und nachweislicher Zusammenhang bestehen.  Schließlich ist das ECTS oder ein ECTS-kompatibles Leistungspunktesystem anzuwenden; auch sonstige Instrumente aus dem Bologna-Prozess, wie das Diploma Supplement, sind einzusetzen. 

Darüber hinaus muss nachvollziehbar gewährleistet sein, in welchem Verfahren und anhand welcher Kriterien entschieden wird, die konkrete jeweilige Qualifikation, also etwa ein Studiengangsabschluss, dem jeweiligen nationalen oder regionalen Qualifikationenrahmen zuzuordnen. Ferner muss gesichert sein, dass diese Zuordnung zum nationalen bzw. regionalen und zum Europäischen Qualifikationenrahmen im jeweiligen Diploma Supplement ausgewiesen wird. Schließlich muss generell die Zuständigkeit und Verantwortung der jeweiligen Akteure auf nationaler oder regionaler Ebene für die Beachtung der Vorgaben der Qualifikationenrahmen geklärt und publiziert werden.

Die schließlich zu vollziehende Selbstzertifizierung muss seriös sein. Dazu gehört, schlüssig und begründet darzulegen, dass und mit welchem Ergebnis die vorgenannten Verfahrensgrundsätze eingehalten, die genannten Kriterien angewendet und die Umsetzung in der Realität des Studierens, Lernens und Zertifizierens zu erwarten ist. Dem kann maßgeblich dadurch gedient werden, dass spätestens in den Selbstzertifizierungsprozess externe Personen aus anderen Ländern einbezogen werden.

7. Fragen und Bewertungen

Der dargestellte Europäische Qualifikationenrahmen wirft in seiner Substanz, hinsichtlich seiner Inbezugnahme durch die zu schaffenden nationalen bzw. regionalen Qualifikationenrahmen, aber schließlich auch hinsichtlich seiner Handhabbarkeit sowie Verifizierbarkeit in den Einzelfällen konkreter Studienangebote Fragen auf, die nicht alle zweifelsfrei beantwortet werden können.

7.1 Inhaltsfragen

In der Substanz hängt der Europäische Qualifikationenrahmen von der Relevanz und Güte des Deskriptorensystems ab. In dieser Hinsicht dürften weniger Zweifel an dessen quantitativen Elementen aufkommen, wenngleich auch hier Fragen danach laut werden, wie es sich zueinander verhalten soll, wenn die für die jeweiligen Stufen vorgesehenen Quantitäten von einzelnen Studierenden zwar nicht erreicht werden, aber im Zuge von Prüfungen ermittelt werden kann, dass qualitativ die angestrebten Lernergebnisse des Studienprogramms erzielt wurden und die niveaubestimmenden Kompetenzen in allen Hinsichten dennoch vorhanden sind; möglicherweise hilft hier, zwischen planerischen Regelgrößen eines Studienganges als solchem und dem etwa zu definierenden Mindestumfang des Studiums des einzelnen Studierenden zu unterscheiden. Vielmehr sind die Dublin Descriptors ihrerseits als methodische Beschreibung von Kompetenzen und als Niveauorientierung schon an sich durchaus zweifelhaft; in dieser Hinsicht ist etwa auf die kritische Würdigung von Rudolf Nägeli in diesem Handbuch (unter Gliederungspunkt D. 1.3) zu verweisen. Vor allem aber dürften sich, werden die grundsätzlichen Bedenken beiseite gestellt, nicht unerhebliche Schwierigkeiten bei der konkreten Operationalisierung der Dublin Descriptors in den Phasen der Planung, Implementierung und Messung, mithin auch bei Evaluationen und Akkreditierungen einstellen, wenn es nicht bei Leerformeln bleiben soll und wirkliche Lernerfahrungen sowie Lernergebnisse abgebildet werden sollen (dazu nachfolgend unter 7.2).

Ferner wird oft kritisiert, dass der Europäische Qualifikationenrahmen bewusst darauf verzichtet, studienstufenbezogene Eingangsparameter zu formulieren. Diese Kritik ist allerdings aus mehreren Gründen nicht berechtigt. Zunächst trifft sie tatsächlich in voller Schärfe nur für den Verzicht des Europäischen Qualifikationenrahmens zu, die Eingangsqualifikation für die Eingangsstudienstufe zu definieren; für die weiteren Stufen enthält hingegen die Definition der vorgängigen Qualifikationsniveaus mittelbar Zulassungskriterien, wenngleich man sich in Anbetracht der angestrebten Durchlässigkeit der Bildungswege und unter Respektierung der zunehmend auch die Zulassung erfassende Hochschulautonomie hüten muss, aus dem Erreichen einer im Europäischen Qualifikationenrahmen definierten Qualifikation unmittelbar laufbahnartige Zulassungsgarantien abzuleiten. Aber auch für die Hochschuleingangsstufe ist die Kritik unberechtigt. Dies gilt zunächst in prozedural-zuständigkeitshalber Hinsicht, weil es bei der Entwicklung von Qualifikationenrahmen, deren Kriterien und Maßgaben auf Lernergebnisse und erworbene Kompetenzen orientiert sind, zum Regelungsgegenstand eines die sekundäre Bildungsstufe betreffenden Qualifikationenrahmens gehört, die diesbezüglichen Kennwerte – wenngleich wohl vernünftigerweise im Dialog mit den Hochschulen – zu definieren. Vor allem aber folgt der Verzicht auf die Bestimmung der Eingangsqualifikation zwei sachlichen Erwägungen. Zum einen ist dies durch den Zweck des Europäischen Qualifikationenrahmens bestimmt, für Verständlichkeit und Transparenz von Abschlüssen zu sorgen; insofern geht es also nicht darum, für die Hochschulen Zulassungskriterien zu entwickeln, sondern ihnen diesbezügliche Entscheidungen, die sie anhand ihrer je eigenen Kriterien begründen müssen, dadurch zu erleichtern, dass der Inhalt vorgewiesenen erworbener Qualifikationen offenkundig und verständlich gemacht wird, so dass sie ihre Entscheidung erleichtert und zuverlässig fällen können. Und nicht zuletzt entspricht die Festlegung von Eingangskriterien abgesehen davon, dass sich Vereinheitlichungen  schon in Anbetracht der Diversität der in Studiengängen angestrebten Profile und Ergebnisse ohnehin verbieten dürften, nicht der politischen Absicht, für Durchlässigkeit in den Bildungssystemen zu sorgen und deshalb gerade den Eindruck zu vermeiden, dass es einen Regel-Eingang in einen Studiengang gebe.

7. 2 Operationalisierbarkeit

Mit Inhaltsfragen eng verbunden sind Operationalisierungsprobleme, da Letztere aus dem generalistischen Ansatz der Dublin Descriptors folgen. Die Herausforderung ist in dieser Hinsicht in doppelter Weise jeweils eine doppelte.

Die Herausforderung betrifft zunächst die Umsetzung des Europäischen Qualifikationenrahmens, und dabei sowohl die Schaffung der nationalen bzw. regionalen Qualifikationenrahmen als auch deren Umsetzung in konkrete Studienprogramme. 

Gewiss dürfte es auf nationaler oder regionaler Ebene zur Lösung der ersten dieser beiden Aufgaben das einfachste sein, den Europäischen Qualifikationenrahmen schlicht zu kopieren, weil dies dessen europäische Anerkennung erleichtert. Indessen wird hier mehr Konkretion nötig sein, damit der letzten Umsetzungsstufe, nämlich der konkreten Programmgestaltung, eine handhabbare Arbeitsgrundlage gegeben wird. Die Kunst bei Schaffung der nationalen oder regionalen Qualifikationenrahmen besteht also in dem Finden und Formulieren des Mittelwegs, der einerseits zwischen dem Verdichten der Maßgaben des Europäischen Qualifikationenrahmens bei gleichzeitiger Beachtung seiner Vorgaben liegt, und andererseits dem Verzicht auf eine Engführung zum Nachteil der Ausprägung von Hochschul- und Studiengangsprofilen, Studieninnovationen und zügiger Forschungsintegration. 

Die Umsetzung in konkrete Studienprogramme schließlich wird zu beachten haben, dass in jeder Stufe des Entwicklungsprozesses und in Bezug auf jedes Element des Studienprogramms sowie auf dessen Ganzheit Orientierung daran und Rechenschaft darüber nötig ist, ob die auf Kompetenzvermittlung ergebnisorientiert vorgegebenen Maßgaben des jeweiligen nationalen bzw. regionalen Qualifikationenrahmens eingehalten wurden.

Gelten diese Schwierigkeit schon aus planerisch-konzeptioneller Sicht, so gelten dies auch für die Verifizierbarkeit des Vollzugs. Dabei ist zwischen der Verifizierung in Bezug auf die Schaffung des nationalen bzw. regionalen Qualifikationenrahmens und in Bezug auf die konkret studienprogrammatische Umsetzung zu unterscheiden.

Hinsichtlich der Schaffung des nationalen bzw. regionalen Qualifikationenrahmens ist hier die Frage angeschnitten, mit welcher Seriosität die einschlägige Selbstzertifizierung erledigt wird. Auf die Entwicklung der Sachkriterien, zu denen auch die Frage der Zulassung von Abweichungen vom System des Europäischen Qualifikationenrahmens gehört, wird ebenso wie auf die Fragen der Zuständigkeiten, der Beratung, der Prozesssteuerung äußerste Sorgfalt zu verwenden sein; Einbeziehung Landesexterner dürfte schon aus Seriositätsgründen unverzichtbar sein. 

Hinsichtlich der Umsetzung in konkreten einzelnen Studiengängen sind schließlich die hochschulinternen Entwickler von Studienangeboten, aber auch die Akteure in den Akkreditierungsverfahren herausgefordert, Kriterien und Verfahren zu entwickeln, mit deren Hilfe die Einhaltung des jeweiligen nationalen oder regionalen Qualifikationenrahmens beurteilt wird. Wegen der deklarierten Abstandnahme von fachinput-bezogenen Kriterien genügt die Analyse von Stoffkatalogen nicht; vielmehr kommt es auf die Darstellung und das Erreichen von zu vermittelnden Kompetenzen heterogener Art als Ergebnisse von Lernprozessen an, und dies ist als Beschreibung, als Tun, als Erfolg und als messendes Beurteilen schwierig und in allen diesen Hinsichten methodisch zu untersetzen.

7.3 Fach(profile), EU-Regulierungen und Überlagerungseffekte

Die heikelste Frage nach der praktischen Tragweite des Europäischen Qualifikationenrahmens dürfte das Verhältnis zu andernorts unternommenen Versuchen sein, fachspezifische Inhalte gewissermaßen auf der Meta-Ebene Europa zu formulieren. Der Verzicht des Europäischen Qualifikationenrahmens, etwas unter dem Stichwort des Studiengangsprofils über Fachinhalte und weitere, unterhalb der Fachinhaltsebene angesiedelte Profilierungen zu sagen, gibt Raum für anderweitige Besetzungen dieses qualifikationenbezogenen Feldes. Im Ergebnis könnten sich fachspezifische Empfehlungen mit dem quasi-normativen Verbindlichkeitscharakter der früheren deutschen Rahmenprüfungsordnungen ergeben.

Das Tuning-Projekt arbeitet auf fachspezifischem Gebiet und wird aus Sicht des Europäischen Qualifikationenrahmens als diesbezügliche Lückenfüllung akzeptiert. Mehr noch als dies ist zu erwarten, dass Ansätze der Europäischen Union, in bestimmten Kerndisziplinen einen Studientypus zu definieren – etwa den „European engineer“ oder den „European chemist“ –, curriculare Standardisierungen zur Folge haben, bei denen der Aspekt der Orientierung an Lernergebnissen und an Kompetenzvermittlung zwar nicht in Abrede gestellt wird, dieser aber von der Tendenz zu einer fachspezifisch definierten Lerninputbetrachtung tatsächlich überlagert wird. 

Der dadurch ausgelöste Druck auf Studiengangskonzepte wird erheblich sein. Schließlich lockt die Anerkennung nach Maßgaben der Europäischen Union als einer Rechtsgemeinschaft, und der Ansatz kommt dem praktischen Bedürfnis nach leichter Operationalisierbarkeit dank Kopierbarkeit und Beschränkung auf selbstbeherrschte Faktoren entgegen, den auch Viele in Hochschulen und manche Evaluateure und Akkrediteure mögen. Es wird eine Nagelprobe für den abstrakteren, aber anspruchsvolleren Ansatz des Europäischen Qualifikationenrahmens sein, eine messbare Bedeutung neben diesen eher altbekannten Fachansätzen zu behaupten und nicht als nobler, aber rhetorischer Versuch eines Neuansatzes, Bildungsziele nicht nur zu denken sondern auch Bildungsangebote zu konzipieren und zu validieren, allenfalls noch leise Töne im Hintergrund zu spielen.

Quellennachweis:

Die Materialien, Diskussionen und die Beschlusslage im Hinblick auf die Bergener Bologna-Konferenz sind auf der englischsprachigen Website des dänischen Ministeriums für Wissenschaft, Technologie und Innovation im Anschluss an das Bologna-Seminar „The Framework for Qualification of the European Higher Education Area“ in Kopenhagen am 13. und 14. Januar 2005 unter www.bologna.dk dokumentiert.

Einführungen in die Thematik der „Learning Outcome“-Orientierung und in die diesbezügliche angloamerikanische Position finden sich in: Qualitätssicherung an Hochschulen – Neue Herausforderungen nach der Berlin-Konferenz, Projekt Qualitätssicherung der HRK (2004), S. 154ff.

Zuordnungen





Niveau 1 (level 1)





Kurzprogramm �(optional)





Niveau 2 (level 2)





Niveau 3 (level 3)





allg. wiss., soziale, persönliche Leistungsfähigkeit (generic)�
Fachinhalte (profile), u.a. �
quantitativ: Leistungspunkte �(credit points, ECTS)�
�
qualitativ�
�
�






Orientierung: Lernergebnisse (learning outcomes)





Zertifizierung


(qualifications)





Studienstufen-struktur (cycles)








Maßgaben


(descriptors i.w.S.)





substantiell





Transparenz (z.B. diploma supplement);


Verlässlichkeit; Nachvollziehbarkeit (quality assurance)





formell





Abschluss (-grad)





Abschluss (-grad)





Abschluss (-grad)





spezifische Kompetenzen





spezifische Kompetenzen





spezifische Kompetenzen





oder sonstige Zertifizierung





Stufe 1 �(1st cycle)





Stufe 2�(2nd cycle)





Stufe 3�(3rd cycle)











PAGE  
19

